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Insofern erfahrene Fachkräfte 

Fachberatung im Kinderschutz – anonym und unabhängig 

Sprechen Sie uns an, wir stehen Ihnen beratend zur Seite. 

 

Landkreis Kusel  

Antes-Lauder, Martina     06381 422900 

Haus der Diakonie       martina.antes-lauder@diakonie-pfalz.de 
     

Braun, Sandra    06381 424 285  

Kreisverwaltung Kusel/ KiTa-Fachberatung  sandra.braun@kv-kus.de 

 

Drumm-Dinschuh, Christine    06381 424 472 

Kreisverwaltung Kusel/ KiTa-Fachberatung  christine.drumm@kv-kus.de 

 

Fess, Petra       06821 / 913945  

Familienforum Neunkirchen    petra.fess@familien-forum.net 

 

Landkreis Kaiserslautern 

Dr. Horcher-Metzger, Rosemarie   06374 9955515 

Pädagogisches Zentrum Rodenbach   kontakt@pz-rodenbach.de 

 

SOS Familienhilfezentrum    0631 318 097 500 

Kaiserslautern      fhz.kd-kaiserslautern@sos-kinderdorf.de 

 

Schmidt, Jenny      015127157644 

Diakonissen Speyer-Kaiserslautern   jenny.schmidt@diakonissen.de 

 

Günther-Wunn, Karin     0631 24044 

Kinderschutzbund Kaiserslautern-Kusel guenther-wunn@kinderschutzbund-
kaiserslautern.de 
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Insofa – Fachberatung im Kinderschutz 

Die Insofern erfahrene Fachkraft (Insofa)… 

- unterstützt Sie bei der Einschätzung einer möglichen Kindeswohlgefährdung 
- hilft Ihnen in komplexen Fällen, Ihre Beobachtungen und Gedanken zu sortieren, 
- berät Sie über weitere Vorgehensweisen (z.B. Meldung beim ASD) 
- und unterstützt Sie bei der Vorbereitung von Elterngesprächen und der Beteiligung des Kindes 

oder des Jugendlichen. 
 

Verpflichtung oder Anspruch? 

Fachkräfte der Kinder- und Jugendhilfe Eine Insofa-Beratung für die Einschätzung 
einer möglichen Kinderwohlgefährdung ist 
verpflichtend (SGB VIII, §8a). 

Berufsgeheimnisträgerinnen, wie Ärztinnen 
und Ärzte, Lehrkräfte,… 

Berufsgeheimnisträgerinnen und -träger haben 
Anspruch auf eine Insofa-Beratung (KKG, §4). 

Personen, die darüber hinaus beruflich im 
Kontakt mit Kindern und Jugendlichen 
stehen  

Auch diese Personen haben einen Anspruch 
auf eine Insofa-Beratung (SGB VIII, §8b). 

 

Wichtige Infos: 

Die Beratung durch eine Insofa ist kostenlos. 

Persönliche Daten, wie Name und Adresse des Kindes oder Jugendlichen, dürfen nicht an die 
Insofa weitergegeben werden. Die Beratung erfolgt anonymisiert.  

Eine Insofa-Beratung ist eine Unterstützung für Sie, die Verantwortung für die weiteren 
Handlungsschritte bleibt bei Ihnen. 

Hier finden Sie Vorlagen zur Vorbereitung auf eine Insofa-Beratung: 
o Leitfaden Kinderschutz in der Schule 

o Schutzkonzepte Jugendarbeit 


